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§ 20 HbG Entlassungsgründe
 HbG - Hausbesorgergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Als ein wichtiger Grund (§ 19), der den Hauseigentümer zur Entlassung berechtigt, ist es insbesondere anzusehen:

1. wenn der Hausbesorger eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit

mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, oder sonst eine von Amts wegen zu verfolgende strafbare

Handlung aus Gewinnsucht oder gegen die öffentliche Sittlichkeit begeht;

2. wenn der Hausbesorger sich einer strafbaren Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder die körperliche

Sicherheit gegen den Hauseigentümer, dessen Stellvertreter oder einen Hausbewohner schuldig macht, sofern es

sich nicht um Fälle handelt, die nach den Umständen als geringfügig zu bezeichnen sind; dem Verhalten des

Hausbesorgers steht, insoweit er es unterließ, nach Au orderung durch den Hauseigentümer die ihm mögliche

Abhilfe zu schaffen, das Verhalten der in der Wohnung des Hausbesorgers wohnenden Personen gleich;

3. wenn der Hausbesorger sich einer strafbaren Handlung gegen die Sicherheit der Ehre des Hauseigentümers,

dessen Stellvertreters oder deren Angehöriger schuldig macht, sofern es sich nicht um Fälle handelt, die nach den

Umständen als geringfügig zu bezeichnen sind;

4. wenn der Hausbesorger wesentliche Vertragsp ichten gröblich und trotz vorheriger schriftlicher Verwarnung

durch den Hauseigentümer beharrlich vernachlässigt;

5. wenn der Hausbesorger seine Stellung zur Vereitlung der im ö entlichen Interesse getro enen

Wohnungsfürsorgemaßnahmen aus Gewinnsucht mißbraucht.
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